
 

 

Mandanteninformation 

Mai 2010 

Wichtige Informationen für Sie als Steuerpflichtigen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung informieren. 

 

Folgende Themen lesen Sie im Einzelnen: 

 

 Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Mai und Juni 2010 

Unternehmer 

 Rückstellungen für im Rahmen eines Unternehmenskaufs übernommene drohende Verluste aus 
schwebenden Geschäften dürfen beibehalten werden 

 Übertragung von einzelnen Wirtschaftsgütern zwischen Schwesterpersonengesellschaften nicht zu 
Buchwerten möglich 

 Steuerneutrale Einbringung eines Anteils an einer GmbH & Co. KG auch ohne Einbringung der Anteile an 
der Komplementär-GmbH möglich 

 Bilanzerstellung und -offenlegung für eine in Liquidation befindliche GmbH & Co. KG 

 Erweiterung des Kreises der Freiberufler im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung 

 Rückabwicklung eines Anteilsverkaufs 

 Abzugsverbot von Erwerbsaufwendungen bei Aufgabeverlust einer wesentlichen Beteiligung 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

 Umrechnung von Arbeitslohn in fremder Währung 

 Doppelte Haushaltsführung: Eigener Hausstand setzt nicht zwingend eine eigene Küche voraus 

 Unzureichende Deutschkenntnisse als Kündigungsgrund 

Umsatzsteuer 

 Berichtigung der Umsatzsteuer erfolgt unbeschadet einer möglichen Insolvenzquote mit Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens in voller Höhe 

 Umsatzsteuer: Ort der Leistungen einer Schönheitschirurgin 

Kinder 

 Kind muss ablehnenden bestandskräftigen Kindergeldbescheid an die Eltern gegen sich gelten lassen 

 Kindergeld: Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung kann um die Aufwendungen gekürzt 
werden 

 Voraussetzung für Anspruch auf Kindergeld für ein arbeitsloses, behindertes Kind 
 

Zu näheren Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

 

Ludwig Lenk 
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Fälligkeitstermine Steuer/Sozialversicherung April und Mai 2010 

 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.5.2010
1
 10.6.2010

1
 

Umsatzsteuer 10.5.2010
2
 10.6.2010

3
 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

Entfällt 10.6.2010 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.6.2010 

Ende der Schonfrist   Überwei-
sung

4
 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:   Scheck
5
 

14.5.2010 14.6.2010 

6.5.2010 7.6.2010 

Sozialversicherung
6
 27.5.2010 28.6.2010 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der 
darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer 
erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektroni-
schem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis 
zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.5./24.6.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuch-
führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 

 

Unternehmer 

Rückstellungen für im Rahmen eines Unterneh-
menskaufs übernommene drohende Verluste aus 
schwebenden Geschäften dürfen beibehalten wer-
den 

Eine GmbH hatte ein Unternehmen gekauft und hierbei 
auch Verpflichtungen aus Mietverträgen übernommen, 
die schon für den Veräußerer keinen wirtschaftlichen 
Nutzen mehr hatten. Die hieraus resultierenden dro-
henden Verluste waren vom Kaufpreis abgezogen und 
von der GmbH bei Anschaffung erfolgsneutral als  

 

 

Rückstellung passiviert worden. In ihrer Schlussbilanz 
ließ sie den Wert unverändert. Das Finanzamt löste die 
Rückstellung gewinnerhöhend auf, weil für drohende  

 

 

 

Verluste aus schwebenden Geschäften in der Steuer-
bilanz keine Rückstellungen gebildet werden dürfen. 

Dies sah der Bundesfinanzhof anders, weil die Droh-
verlustrückstellungen im Rahmen des Unternehmens-
kaufs angeschafft und somit nicht neu gebildet worden 
waren. 

Übertragung von einzelnen Wirtschaftsgütern zwi-
schen Schwesterpersonengesellschaften nicht zu 
Buchwerten möglich 

Die Personengesellschaft A hatte einzelne Wirt-
schaftsgüter unentgeltlich aus ihrem Gesamthand-
vermögen in das Betriebsvermögen der Personenge-
sellschaft B übertragen. An beiden Gesellschaften 
waren die gleichen Gesellschafter mit den gleichen 
Anteilen beteiligt (sog. Schwesterpersonengesellschaf-
ten). A meinte, die Übertragungen seien zu Buchwer-
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ten möglich. Der Bundesfinanzhof sah dies anders und 
beurteilte sie als Entnahmen, die mit dem Teilwert zu 
bewerten sind. 

Hinweis: Es gibt mehrere Möglichkeiten, einzelne Wirt-
schaftsgüter steuerneutral in ein anderes Betriebsver-
mögen zu übertragen bzw. zu überführen. Hierzu sollte 
vorher der Rat des Steuerberaters eingeholt werden. 

Steuerneutrale Einbringung eines Anteils an einer 
GmbH & Co. KG auch ohne Einbringung der Antei-
le an der Komplementär-GmbH möglich 

Kommanditist X brachte seinen KG-Anteil an der A-
GmbH & Co. KG in die B-GmbH ein. Dies ist grund-
sätzlich steuerneutral zu Buchwerten möglich, wenn 
die Besteuerung der im KG-Anteil vorhandenen stillen 
Reserven gesichert ist. Voraussetzung ist allerdings, 
dass der KG-Anteil inkl. aller zum Sonderbetriebsver-
mögen zählenden wesentlichen Betriebsgrundlagen 
eingebracht wird. Weil X nicht den zu seinem Sonder-
betriebsvermögen gehörenden Anteil an der Komple-
mentär-GmbH auf die B übertragen hatte, versteuerte 
das Finanzamt die in seinem KG-Anteil ruhenden stil-
len Reserven. 

Der BFH entschied, dass die Zurückbehaltung des 
GmbH-Anteils steuerlich unschädlich ist, weil er keine 
funktional wesentliche Betriebsgrundlage darstellt. Die 
Übertragung zu Buchwerten war daher möglich. 

Bilanzerstellung und -offenlegung für eine in Li-
quidation befindliche GmbH & Co. KG 

Die öffentlich-rechtliche Pflicht, laufende Jahresab-
schlüsse zu erstellen und diese offen zu legen, trifft 
auch eine in Liquidation befindliche GmbH & Co. KG. 
Das für den Jahresabschluss innerhalb der Liquidation 
maßgebliche Geschäftsjahr bestimmt sich auch bei der 
GmbH & Co. KG mangels abweichender Beschluss-
fassung nicht nach dem Kalenderjahr, sondern nach 
dem mit dem Tag der Auflösung beginnenden Jahres-
zeitraum. Die handelsrechtliche Offenlegungspflicht 
bezieht sich, soweit ein Liquidationszeitraum betroffen 
ist, auf das jeweilige Liquidationsgeschäftsjahr. 

Das hat das Landgericht Bonn entschieden und des-
halb den Erlass eines Ordnungsgelds durch das Bun-
desamt für Justiz wegen Nichtveröffentlichung zum 
Ende des Kalenderjahres aufgehoben. 

Erweiterung des Kreises der Freiberufler im Be-
reich der elektronischen Datenverarbeitung 

Die Abgrenzung zwischen gewerblicher und freiberufli-
cher Tätigkeit bei Tätigkeiten im Bereich der elektroni-
schen Datenverarbeitung ist nicht immer einfach. Ins-
besondere bei Autodidakten waren die Kriterien, an die 
die Finanzverwaltung die Anerkennung einer freiberuf-
lichen Tätigkeit geknüpft hat, nur schwer zu erfüllen. 

Diese strenge Betrachtung hat der Bundesfinanzhof 
durch drei Entscheidungen relativiert und den Kreis der 
ingenieurähnlichen Tätigkeiten erweitert. 

 Ein als Netz- oder Systemadministrator tätiger Dip-
lom-Ingenieur (Studienrichtung technische Informa-
tik) übt einen freien Beruf aus. 

 Ein EDV-Betriebswirt mit umfassenden Kenntnissen 
und Fähigkeiten, die denen eines Diplom-
Informatikers entsprechen, übt einen freien Beruf 
aus, wenn er im Bereich EDV-Consulting/Software 
Engineering selbstständig tätig ist. 

 Ein als IT-Projektleiter tätiger Wirtschaftsassistent 
Datenverarbeitung mit umfassenden fachlichen 
Kenntnissen und Fähigkeiten im Bereich der EDV 
übt einen ingenieurähnlichen und damit freien Beruf 
aus. Kapitalgesellschaften/Beteiligungen 

Rückabwicklung eines Anteilsverkaufs 

Wird der Verkauf eines Anteils an einer Kapitalgesell-
schaft wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage rück-
gängig gemacht, kann dieses Ereignis steuerlich auf 
den Zeitpunkt der Veräußerung zurückwirken. Damit 
entfallen auch rückwirkend die steuerlichen Konse-
quenzen, die sich ansonsten aus diesem Veräuße-
rungsgeschäft ergeben hätten. Nicht notwendig ist, 
dass eine solche Rückabwicklung zivilrechtlich erstrit-
ten wird. 

Wenn sich die Vertragsparteien darüber einig sind, 
dass der Abschluss des Vertrags zu unvorhergesehe-
nen Ergebnissen führt und diesen deshalb aufheben, 
ist das anzuerkennen. Dies gilt auch, wenn unvorher-
gesehene steuerliche Ergebnisse der Grund für eine 
Aufhebung sind. Voraussetzung ist allerdings, dass der 
Vertrag vollständig rückabgewickelt wird, d. h. auch 
bereits erbrachte Leistungen zurückgewährt werden. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Abzugsverbot von Erwerbsaufwendungen bei Auf-
gabeverlust einer wesentlichen Beteiligung 

Gewinne aus der Veräußerung von wesentlichen Be-
teiligungen an einer Kapitalgesellschaft waren bis 2008 
zur Hälfte und sind ab 2009 zu 40 % steuerfrei. Dies 
bedeutet gleichzeitig eine entsprechende Abzugsbe-
schränkung für die mit den Einnahmen im Zusammen-
hang stehenden Aufwendungen. 

Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2009 entschieden, 
dass diese Abzugsbeschränkung nicht gelten sollte, 
wenn Ausgaben anfielen, ohne dass damit im wirt-
schaftlichen Zusammenhang stehende Einnahmen 
oder Betriebsvermögensmehrungen entstanden wa-
ren. 

Das Bundesministerium der Finanzen hat mitgeteilt, 
dass dieses Urteil über den Einzelfall hinaus nicht an-
zuwenden ist. 
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Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Umrechnung von Arbeitslohn in fremder Währung 

Ein Ehepaar mit Wohnsitz in Deutschland bezog Ar-
beitslohn aus der Schweiz. Jeweils am Tag der Über-
weisung der Gehälter hob der Ehemann 50 € ab, um 
den Umrechnungskurs festzustellen. Am Jahresende 
errechnete er aus den monatlichen Umrechnungskur-
sen einen Durchschnittskurs, mit dem er die in 
Schweizer Franken bezogenen Bruttoarbeitslöhne in 
Euro umrechnete. Finanzamt und Finanzgericht legten 
einen höheren Umrechnungskurs zu Grunde. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden: 

 Umrechnungsmaßstab ist der auf den Umrech-
nungszeitpunkt bezogene Euro-Referenzkurs der 
Europäischen Zentralbank, 

 Lohnzahlungen sind bei Zufluss des Arbeitslohns 
(Gutschrift auf dem Bankkonto des Arbeitnehmers) 
anhand der von der Europäischen Zentralbank ver-
öffentlichten monatlichen Durchschnittsreferenzkur-
se umzurechnen. 

Doppelte Haushaltsführung: Eigener Hausstand 
setzt nicht zwingend eine eigene Küche voraus 

Eine freie Mitarbeiterin hatte neben einer im Ort B an-
gemieteten Wohnung einen eigenen Hausstand im 
Haus der Eltern in A. Sie machte Aufwendungen für 
doppelte Haushaltsführung geltend, die Finanzamt und 
Finanzgericht nicht anerkannten. Nach Ansicht des 
Finanzamts fehlte in A eine Küche für die Anerken-
nung eines eigenen Hausstands. Ein Kühlschrank 
sowie eine Mikrowelle reichten nicht aus. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine dop-
pelte Haushaltsführung auch dann anzuerkennen ist, 
wenn es an einer eigenen Küche fehlt, im Übrigen aber 
alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Unzureichende Deutschkenntnisse als Kündi-
gungsgrund 

Wenn ein Arbeitnehmer nicht imstande ist, in deut-
scher Sprache abgefasste Arbeitsanweisungen zu 
verstehen, kann dies Grund für eine ordentliche Kün-
digung sein. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im 
Falle eines spanischen Produktionshelfers in der 
Automobilzuliefererindustrie entschieden, der entlas-
sen worden war, nachdem bei verschiedenen internen 
Qualitäts-Audits festgestellt worden war, dass er die 
zum Zwecke der Qualitätssicherung verfassten Ar-
beitsanweisungen seines Arbeitgebers nicht lesen 
konnte. 

Nach einer von dem Arbeitnehmer unterzeichneten 
Stellenbeschreibung zählte es zu den Anforderungen 
der Stelle, die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu 
verstehen. Nachdem klar geworden war, dass der 
Arbeitnehmer hierzu nicht in der Lage war, hatte der 
Arbeitgeber die Kosten eines entsprechenden Sprach-
kurses übernommen, der allerdings nicht den ge-
wünschten Erfolg brachte. Nachdem in der Folgezeit 

festgestellt wurde, dass der betreffende Arbeitnehmer 
die Arbeits- und Prüfungsanweisungen noch immer 
nicht lesen konnte, forderte ihn der Arbeitgeber auf, 
Maßnahmen zur Verbesserung seiner deutschen 
Sprachkenntnisse zu ergreifen. Da keine Veränderung 
feststellbar war, drohte der Arbeitgeber schließlich eine 
Kündigung an und sprach diese letzten Endes mit Zu-
stimmung des Betriebsrats aus. 

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass die Kündi-
gung rechtmäßig war. Insbesondere stelle es keine 
unzulässige mittelbare Benachteiligung wegen der 
ethnischen Herkunft dar, wenn ein Arbeitgeber von 
seinen Arbeitnehmern die Kenntnis der deutschen 
Schriftsprache verlangt, soweit diese für die entspre-
chende Tätigkeit erforderlich ist. 

 

Umsatzsteuer 

Berichtigung der Umsatzsteuer erfolgt unbescha-
det einer möglichen Insolvenzquote mit Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens in voller Höhe 

Wird das Entgelt aus einer Lieferung oder sonstigen 
Leistung uneinbringlich, muss der leistende Unterneh-
mer die Umsatzsteuer, die er bei Ausführung der Leis-
tung bereits angemeldet hat, in dem Voranmeldungs-
zeitraum berichtigen, in dem das Entgelt uneinbringlich 
wird. Das Entgelt wird mit Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens über das Vermögen des Auftraggebers in vol-
ler Höhe uneinbringlich. Eine mögliche Insolvenzquote 
ist nicht zu berücksichtigen. Erhält der Unternehmer 
später (zum Teil) das Entgelt, muss er die Umsatz-
steuer erneut berichtigen. 

Der Bundesfinanzhof hat in Abkehr von seiner früheren 
Rechtsprechung entschieden, dass die vorgenannten 
Grundsätze auch gelten, wenn der Umsatz auf einem 
zweiseitigen Vertrag beruht, dieser bisher nicht oder 
nicht vollständig erfüllt ist und der Insolvenzverwalter 
anstelle des Gemeinschuldners den Vertrag erfüllt und 
die Erfüllung von dem Unternehmer verlangt. Aus 
Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit kann 
die Uneinbringlichkeit einer Forderung nicht von erst 
später eintretenden Umständen abhängen. 

Umsatzsteuer: Ort der Leistungen einer Schön-
heitschirurgin 

Eine in Deutschland wohnhafte Ärztin betrieb im Inland 
keine eigene Praxis, sie war nichtselbstständig tätig. 
Von niederländischen Klinikbetreibern erhielt sie den 
Auftrag, in ihren in den Niederlanden gelegenen Klini-
ken schönheitschirurgische Operationen durchzufüh-
ren. Die Klinikbetreiber stellten die erforderlichen Gerä-
te zur Verfügung, das dortige Klinikpersonal unterstütz-
te sie bei den Operationen. 

Weil schönheitschirurgische Leistungen keine umsatz-
steuerfreien Leistungen – keine Heilbehandlungen im 
Bereich der Humanmedizin – sind, setzte das deut-
sche Finanzamt Umsatzsteuer fest. 
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Das Finanzgericht Düsseldorf folgte dieser Auffassung 
nicht. Der Ort der schönheitschirurgischen Leistungen 
liege in den Niederlanden. Durch die Nutzung der nie-
derländischen Räumlichkeiten und Einrichtungen be-
gründe die Ärztin eine Betriebsstätte in den Niederlan-
den. Dieser seien die Leistungen örtlich zuzuordnen. 
Nicht entscheidend sei, dass die Ärztin eine nur vorü-
bergehende Verfügungsmacht über die Räumlichkei-
ten und Sachmittel während ihrer Tätigkeit in den Nie-
derlanden habe. 

Der Bundesfinanzhof muss endgültig entscheiden. 

 

Kinder 

Kind muss ablehnenden bestandskräftigen Kin-
dergeldbescheid an die Eltern gegen sich gelten 
lassen 

Der Anspruch auf Kindergeld ist antragsgebunden und 
steht in der Regel den Eltern zu. Unter bestimmten 
Voraussetzungen wird das Kindergeld direkt an das 
Kind ausbezahlt. Das ist z. B. der Fall, wenn die Eltern 
dem Kind gegenüber mangels Leistungsfähigkeit nicht 
unterhaltspflichtig sind. Den Antrag auf Auszahlung 
des Kindergelds an sich selbst kann dann das Kind 
stellen. Hat die Familienkasse einen Antrag auf Kin-
dergeld gegenüber den Eltern aber bereits für einen 
Zeitraum bestandskräftig abgelehnt, muss das an-
tragsberechtigte Kind diesen Bescheid gegen sich 
gelten lassen, wie folgender Fall zeigt: 

Eine 1981 geborene Auszubildende (Ausbildungszeit 
2002 bis 2004) lebte in eigener Wohnung und erhielt 
von ihren Eltern keine Unterhaltsleistungen. Den An-
trag der Eltern auf Kindergeld lehnte die Familienkasse 
für die Jahre 2002 und 2003 ab, da die Einkünfte und 
Bezüge der Auszubildenden den Grenzbetrag von 
7188 € überschritten hatten. Nachdem das Bundesver-
fassungsgericht im Jahr 2005 entschieden hatte, dass 
Sozialversicherungsbeiträge von Kindern nicht in den 
Grenzbetrag einbezogen werden dürfen, beantragte 
die Auszubildende die „rückwirkende Auszahlung“ des 
Kindergeldes der Jahre 2002 bis 2004 an sich. Für die 
Jahre 2002 und 2003 hatte sie jedoch keinen An-
spruch, da der ablehnende und bestandskräftige Be-
scheid für diesen Zeitraum auch ihr gegenüber wirkt. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Kindergeld: Verletztenrente aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung kann um die Aufwendungen 
gekürzt werden 

Eine 18 Jahre alte Tochter erlitt im Jahr 2001 auf dem 
Schulweg einen schweren Unfall, der als Arbeitsunfall 
anerkannt und für den im Jahr 2003 für die Jahre 2001 
bis 2003 eine Unfallrente von 10.047 € gezahlt wurde. 
Als Folge des Unfalls und von einer Psychologin emp-
fohlen verbrachte die Tochter im Jahr 2003 vier Mona-
te in Schottland und hatte Aufwendungen von 4.035 €. 

Die Familienkasse hob die Festsetzung des Kinder-
gelds für 2003 auf, weil die Einnahmen aus der Unfall-
rente den Jahresgrenzbetrag (damals 7.188 €) über-
schritten hatten. Das Finanzgericht entschied, dass es 
sich bei der Unfallrente um Bezüge handelte, die um 
die dem Kind entstandenen Aufwendungen zu kürzen 
waren. 

Der Bundesfinanzhof stimmte dem zu. 

Voraussetzung für Anspruch auf Kindergeld für ein 
arbeitsloses, behindertes Kind 

Für ein behindertes, arbeitsloses Kind besteht An-
spruch auf Kindergeld, wenn die Behinderung in er-
heblichem Umfang Mitursache für die Arbeitslosigkeit 
ist. Der Anspruch besteht auch ohne diese Mitursäch-
lichkeit, wenn die vom Kind erzielbaren Einkünfte nicht 
ausreichen, um seinen existenziellen Grundbedarf und 
behinderungsbedingten Mehrbedarf zu decken. So hat 
der Bundesfinanzhof entschieden. 

Ein wichtiges Indiz ist der Grad der Behinderung und 
die Feststellung, dass die Agentur für Arbeit keine 
Stellen mehr vermitteln kann. 

 


